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Vorwort

Die Kinder weisen heute bei der Einschulung in ihrer körperlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung grosse Unterschiede auf. Einzelne können bereits fliessend lesen, andere ihren Namen kaum schreiben. So werden Kinder in die erste Klasse eingeschult, die Entwicklungs-rückstände, Defizite in Basisfunktionen, spezielle Begabungen in bestimmten Bereichen aufweisen oder als hochbegabt gelten. Alle Kinder sollen in einer Schule mit individueller Förderung gemeinsam lernen. Dieser Grundsatz soll bereits im Kindergarten gelten, damit schon dort präventiv gearbeitet werden kann.

Der Wert der integrativen Schulform ist heute anerkannt. Es bestehen Richtlinien für integrative Schulungsformen (ISF) des Bildungs - und Kulturdepartements des Kantons Obwalden vom 04. September 2006. Der Schulrat Alpnach setzte im Oktober 2000 eine Steuergruppe ein, welche von einer externen Fachperson, Peter Ambauen, Buochs, unter-stützt wurde. Sie hatte den Auftrag, Integrationsformen auf der Primarschulstufe zu prüfen.

Mit Beschluss vom 13. Mai 2002 hat der Einwohnergemeinderat der Einführung der integra-tiven Schulform für die Unterstufe auf das Schuljahr 2003/04, für die 3. Klasse auf das Schul-jahr 2004/05 und für die 5./6. Klasse auf das Schuljahr 06/07 zugestimmt.

Im Schuljahr 2007/08 hat die Fachgruppe ISF die bestehenden Konzepte der US, MS 1 und MS 2 zu einem Primarschulkonzept zusammengefasst, überarbeitet und gemäss den Richt-linien für Integrative Schulungsformen (ISF) des Bildungs- und Kulturdepartements des Kantons Obwalden angepasst. Einzelne Abschnitte dieses Konzepts wurden textgetreu oder sinngemäss von den kantonalen Richtlinien übernommen.

Die Mitglieder der Fachgruppe ISF 2007/08 sind:

Priska Anderhalden, SHP Mittelstufe 1 (Leitung)

Sibylle Bayard, SHP Unterstufe

Susanne Bucher, SHP Mittelstufe 1

Rita Gabriel, TG/HW

Anna Häfliger, SHP Oberstufe

Edith Mattli, SHP Mittelstufe 2

Pia Odermatt, KLP Mittelstufe 2

Martin Pichler, KLP Unterstufe

Das vorliegende Konzept für die Primarstufe soll als Richtlinie für Lehrpersonen, Erziehungs-berechtigte, Behörden und sonstige Interessierte dienen, die sich mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen und Begabungen im Lern-, Leistungs- oder Sozial-verhalten befassen.

Die Abkürzungen werden im Bericht folgendermassen verwendet:

IF
Integrative Förderung

ISF
Integrative Schulungsform:

An Stelle der Einführungsklasse und der Kleinklasse werden Regelklassen mit heil-pädagogischer Unterstützung geführt. 

LP
Lehrperson

KLP
Klassenlehrperson

SL
Schulleitung

SHP
Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge. Der Einfachheit halber wird in diesem Konzept die weibliche Form verwendet. 

SPD
Schulpsychologischer Dienst

DaZ
Deutsch als Zweitsprache

1 Integrative Förderung

Die IF dient Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten. Besondere pädagogische Bedürfnisse beziehen sich nicht nur auf Kinder mit Lerndefiziten, sondern auch auf Kinder, die zu weitergehenden Leistungen fähig sind (Begabtenförderung) Die Arbeitsformen werden so ausgewählt, dass sie den Bedürfnissen der Lernenden am besten gerecht werden. Für betroffene Kinder werden ihnen angepasste individuelle Lernziele vereinbart. In diesem Fall müssen die Lernziele des Lehrplans nicht erfüllt werden.

Die IF findet in allen Klassen auf allen Stufen statt. Sie umfasst:

- Lernbehinderungen

- Lernstörungen

- Entwicklungsverzögerungen

- Verhaltensauffälligkeiten

- Begabtenförderung

- Teilleistungsschwächen (Legasthenie/Dyskalkulie)

- Themen der Interkulturellen Pädagogik

- Nach Möglichkeit Behinderungen geistiger und körperlicher Art (über IV finanzierten Lektionenpool)

1.1 Integrationsformen

- Integrativer Unterricht

Die KLP führen ihre Klassen nach den Prinzipien des integrativen Unterrichts.

- Integrative Förderung

Die SHP fördern z. B. im Teamteaching mit der LP Lernende mit besonderem Förderbedarf.

- Additive Förderung

Die SHP fördern Lernende mit besonderem Förderbedarf für einzelne Fächer und Lernziele einzeln oder in Kleingruppen, wo sinnvoll auch klassenübergreifend.

1.2 Förderung durch die Lehrpersonen

- Die LP und die SHP wecken Lernbereitschaft und schaffen Motivation.

- Die LP und die SHP schaffen ein offenes, vertrauensbildendes Klima.

- Planung und Zielsetzungen sind für Schülerinnen und Schüler transparent und nachvollziehbar.

1.3 Soziale Integration

- Schülerinnen und Schüler bleiben im Klassenverband integriert.

- Sie werden sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst und erfahren Hilfe und Unter-stützung durch die Zusammenarbeit zwischen SHP, KLP, Fachlehrperson und Erziehungsberechtigten.

- Besondere Massnahmen werden in der Klasse diskutiert und offen gelegt.

2 Ziele der integrativen Förderung

Die IF orientiert sich an folgenden pädagogischen, didaktischen und organisatorischen Zielen:

2.1 Integration

Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen in ihrer Lern- und Verhaltensentwicklung werden in der Klassengemeinschaft zusammengefasst. Die Heterogenität einer Klasse wird anerkannt. Es gilt der Grundsatz: Es ist normal verschieden zu sein. Daraus folgt: Es ist normal, durch IF unterschiedliche Unterstützung im Lernen zu erfahren und unterschiedliche Lernziele zu erreichen. Der Integrationsprozess muss von allen an der Schule Beteiligten mitgetragen werden. 

Die Schule Alpnach ist bestrebt, auch Kinder mit verschiedenen Behinderungen (Körper-behinderungen, Sinnesbehinderungen, geistige Behinderungen) zu integrieren, sofern dies möglich und sinnvoll ist. Für diese Kinder stehen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung wird durch das vom Erziehungsrat am 29. Januar 2004 erlassene „Reglement über die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung in Kindergarten und Volksschule“ geregelt.

2.2 Individuelle Förderung

Der Weg zur schülergerechten Förderung ist der individualisierte und der gemeinschafts-bildende Unterricht. Die Kinder sollen möglichst nicht überfordert, aber auch nicht unter-fordert sein.

2.3 Zusammenarbeit und Teamentwicklung

Das gesamte Primarschulteam arbeitet für die Weiterentwicklung der integrativen Unter-richtsformen. Jedes Stufenteam übernimmt Verantwortung für die Stufengemeinschaft (Fallbesprechungen, Weiterentwicklung des integrativen Unterrichts, Absprachen, Unter-stützungsangebote usw.). SL und Behörden unterstützen diese Arbeit. Erziehungsberech-tigte, Schülerinnen und Schüler sind im Entwicklungsprozess eingebunden und tragen die Verantwortung mit.

2.4 Professionelle Beratung

Die LP werden angesichts ihrer Aufgabe von Fachleuten (SHP, SPD, Fachstelle für Schul-beratung Luzern und Supervision) unterstützt.

3 Förderarten

Folgende Förderarten sind möglich:

3.1 Spezielle Förderung durch die Regelklassenlehrperson

Die Erziehungsberechtigten und die KLP vereinbaren spezielle Fördermassnahmen, die innerhalb der Regelklasse (Differenzieren und Individualisieren des Unterrichts) und/oder zu Hause durchgeführt werden.

3.2 Individuelle Stoffverteilung während der Unterstufe

In Zusammenarbeit mit den LP bewilligen die Erziehungsberechtigten diese Förderform. Das Kind absolviert die Unterstufe in drei Jahren. Die Anforderungen des Lehrplanes werden dem Lerntempo des Kindes angepasst. Bei Jahrgangsklassen bedeutet dies einen Klassen-wechsel im geeigneten Zeitpunkt.

3.3 Förderung ohne individuelle Lernziele

Spezielle Förderung ist vorgesehen bei Verhaltensauffälligkeiten, bei psychischen, sozialen Proble​men, bei besonderen Begabungen, bei Defiziten in bestimmten Fächern usw. Die SHP und die KLP vereinbaren in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten die Förder-massnahmen. Im Falle von Verhaltensauffälligkeiten, von psychischen, sozialen Problemen oder von besonderen Begabungen ist eine spezielle Unterstützung in der Regelklasse angezeigt.

3.4 Individuelle Lernziele in einem Fach

Individuelle Lernziele sind bei Teilleistungsschwächen angezeigt. Die SL bewilligt aufgrund des Antrages der SHP oder des Schulpsychologischen Dienstes diese Förderform. Die SHP und die KLP vereinbaren in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten die Förderung nach individuellem Lernziel in einem Fach (Anhang 1: Fördervereinbarung).

3.5 Individuelle Lernziele in mehreren Fächern (Lernbehinderung)

Die SL bewilligt im Einverständnis der Erziehungsberechtigten, der KLP und der SHP den Antrag zur Förderart. Die SL bewilligt diese Förderform aufgrund des Antrages des SHP oder des SPD. Die SHP und die KLP vereinbaren in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberech-tigten die Förderung nach individuellen Lernzielen in mehreren Fächern (Anhang 1: Fördervereinbarung). Es wird empfohlen, den SPD beratend beizuziehen.

3.6 Erweiterte, individuelle Lernziele

Bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen, die zu weitergehenden Leistungen fähig sind, können erweiterte, individuelle Lernziele in einem oder mehreren Fächern vereinbart werden (Begabtenförderung).

4 Zuweisungsverfahren

Der Ansatz der IF bis ins 6. Schuljahr hat zur Folge, dass einzelne Schülerinnen und Schüler in einer Klasse die vorgegebenen Lernziele nicht erreichen müssen. Es geht also darum, eine Schule für alle zu gestalten. Insbesondere heisst dies, dass zu Gunsten der Förderung weniger separiert wird. 

4.1 Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse

Der Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse soll möglichst offen und individuell gestaltet werden.

Verschiedene Übertrittsmöglichkeiten in die 1. Klasse:

- Übertritt nach einem Jahr Kindergarten in die 1. Klasse

- Übertritt nach zwei Jahren Kindergarten in die 1. Klasse

- Übertritt während des Kindergartenjahres in die 1. Klasse

4.2 Unterstufe

Die Unterstufe kann folgendermassen absolviert werden:

- US in 2 Jahren

- US in 3 Jahren (Anhang 1: Fördervereinbarung)

- US in einem Jahr (Anhang 1: Fördervereinbarung)

4.3 Übertritt in höhere Primarklasse

Alle Schülerinnen und Schüler der Primarschule müssen bei einem Klassenwechsel die Grundanforderung der Lernziele der besuchten Klasse erreichen. Falls ein Kind die Grundanforderungen nicht erreicht, sind individuelle Lernziele in den entsprechenden Fächern zu vereinbaren.

4.4 Überspringen einer Klasse (Akzeleration)

Bei begabten Kindern mit individuellen erweiterten Lernzielen besteht die Möglichkeit des Klassenüberspringens oder des Gastunterrichts in einzelnen Fächern in einer höheren Klasse.

4.5 Repetition

Kinder mit ILZ steigen in der Regel in die nächsthöhere Klasse. Repetitionen werden nur in Ausnahmefällen durchgeführt. Eine Ausnahme, die für eine Repetition sprechen kann, ist eine vorliegende Entwicklungsverzögerung der Schülerin, des Schülers oder persönliche Gründe. Im Einverständnis mit den Erziehungsberichtigten und dem betroffenen Schüler/der betroffenen Schülerin ist es möglich, den Lernstoff von zwei auf drei Jahre zu verteilen. Eine Repetition kann auch im Sinne einer Umteilung in die nächst tiefere Klasse während des Schuljahres geschehen. Es wird empfohlen, den SPD beratend beizuziehen. Die definitive Entscheidung fällt die SL auf Grund des Antrages.

4.6 Dispensation von Unterrichtsfächern

Schülerinnen und Schüler können in begründeten Fällen von einzelnen Fächern dispensiert werden. Dispensationen sollen nur in Ausnahmefällen beantragt werden, wenn es erwiesen ist, dass der Besuch dieses Faches das Kind massiv überfordert, und wenn eine gute Betreuung während dieser Zeit gewährleistet ist. Dispensationen werden grundsätzlich von der Schulleitung bewilligt. Für Fremdsprachendispens ist die Bewilligung des AVM einzu-holen.

4.7 Zuweisung zu Fördermassnahmen

Die Zuweisung zu Fördermassnahmen erfolgt gemäss den folgenden Schritten:

1. Die Erziehungsberechtigten, die Regelklassenlehrpersonen, die SHP oder die Schülerinnen und Schüler erkennen einen bestimmten Förderbedarf.

2. Im gemeinsamen Gespräch wird der Bedarf der Förderung geklärt und die Förderart definiert. Der SPD kann bei Bedarf für eine Beratung zugezogen werden. Die Erziehungsberechtigten werden in jedem Fall darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, eine externe Meinung beim SPD einzuholen.

3. Bei Einigkeit erfolgt ein Antrag an die Schulleitung, welche die Förderung im Rahmen der Pauschalisierung bewilligt (Anhang 1: Fördervereinbarung). Die Förderarten 3.1 und 3.3 müssen nicht bewilligt werden.

4. Kann keine Einigung erzielt werden, soll der SPD beratend beigezogen werden. Gibt es keine abschliessende Einigung, entscheidet der Schulrat.

5. Wenn die Möglichkeiten redlichen Bemühens ausgeschöpft sind und einzelne Schülerinnen und Schüler sich als nicht weiter förderbar erweisen oder den Unterricht für andere erheblich beeinträchtigen, muss eine Überweisung in eine geeignete Schulform ausserhalb der Schule Alpnach in Betracht gezogen werden. Der SPD und die Schulleitung begleiten den Prozess. Der Schulrat entscheidet.
4.8 Beendigung der Fördermassnahmen

Wenn die Schülerinnen und Schüler die Klassenlernziele wieder erfüllen können, werden die Fördermassnahmen aufgehoben. Dies kann zu jedem Zeitpunkt an einem Standortgespräch beschlossen werden (Anhang 2: Formular zur Aufhebung der ILZ)

5 Zusammenarbeits- und Führungsstrukturen

Die Planung, die Entwicklung und die Durchführung von schülerspezifischen Fördermass-nahmen und die notwendige Zusammenarbeit der Beteiligten ist Aufgabe der KLP und der SHP. Eine gute Zusammenarbeit von KLP und SHP ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Funktionieren von ISF-Modellen. Eine Rollenklärung und Aufgabenentflechtung unterstützt eine konstruktive Zusammenarbeit (Anhang 4: Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP).

Bei Schwierigkeiten kann Supervision beantragt werden.

Bei spezifischen Fragen ist mit folgenden Gremien zusammenzuarbeiten:




Zu den Schuldiensten gehören der SPD, der Logopädische Dienst, die Psychomotorische Therapie, der Schulgesundheitsdienst, die Fachstelle für Gesundheitsförderung, die Berufs- und Weiterbildungsberatung, die Jugend- und Elternberatung.

Zu den schulexternen Fachstellen zählen die Fachstelle für Schulberatung Luzern und der KJPD.

6 Rahmenbedingungen und Ressourcen

6.1 Zeitgefässe für Zusammenarbeit und Absprache

Damit die bisher beschriebenen Arbeiten geleistet werden können, braucht es die entsprechenden Zeitgefässe. Das Stufenteam setzt für Fallbesprechungen, Unterrichtsent-wicklung und Planung der Zusammenarbeit mindestens 6 ISF-Sitzungen pro Jahr ein. Der wöchentliche Kontakt zwischen KLP und SHP von etwa einer Lektion wird individuell gestaltet. Für diesen zusätzlichen Aufwand wird die KLP mit einer Wochenlektion und die SHP mit einer ½ Lektion pro zu betreuende Bezugsklasse entlastet. Wenn in einer Bezugs-klasse ein Sonderschulkind integriert ist, wird die SHP für diese Klasse mit einer Lektion entlastet. 

6.2 Berechnung des Pensenpools

Das Pensum der SHP wird jährlich aufgrund der Schülerzahlen durch die SL festgesetzt. Richtzahl für den IF – Lektionenpool, der alle Bereiche des Förderangebotes mit Ausnahme des Unterrichts Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und integrative Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung einschliesst, beträgt etwa 100 Kinder und Jugendliche bzw. 4 bis 6 Bezugsklassen pro 100% einer SHP. Die Verteilung auf die einzelnen Stufen und Klassen fällt in Absprache mit den SHP in die Kompetenz der Schulleitung.

6.3 Klassengrösse

Der grossen Heterogenität in Integrativen Klassen wird bei der Klasseneinteilung durch kleinere durchschnittliche Klassengrössen (ca. 20 Kinder pro Klasse) oder andere Massnah-men angemessen Rechnung getragen. Nur so kann auch das Individualisieren gewährleistet werden.

6.4 Begabtenförderung

Der Pensenanteil für die Begabtenförderung ist im IF – Pensenpool inbegriffen. Die SHP und die KLP sind gemeinsam für die Begabtenförderung verantwortlich. Jede Stufe trifft Abmachungen, wie sie die Begabtenförderung umsetzt. 

6.5 DaZ

Im Kindergarten stehen 2 DaZ-Wochenlektionen zur Verfügung.  Für den Deutschunterricht als Zweitsprache ist in den ersten zwei Schuljahren eines fremdsprachigen Kindes ein zusätzlicher Lektionenpool zu schaffen, der durch eine DaZ-Lehrperson abgedeckt wird. Der Unterricht beträgt je nach Grad der Deutschkenntnisse für das einzelne Kind 2 bis 6 Wochenlektionen und findet in Kleingruppen statt. Diese Förderform kann in begründeten Fällen jeweils verlängert werden .Die Einstufung der Kinder übernimmt die DaZ-Lehrperson. Sie teilt die Kinder in Absprache mit der KLP oder SHP in sinnvolle Niveaugruppen ein und legt den Vorschlag der SL zur Genehmigung vor.

6.6 Arbeitsraum

Der SHP wird ein geeigneter Arbeitsraum zur Verfügung gestellt. Darin enthalten ist ein Bürotisch, eine Förderbibliothek, ein Computer für Lernprogramme, verschiedene Arbeits-plätze für Kinder und Raum für bewegtes Lernen. Ebenfalls sollen Gruppenräume für die Klassen (für individuelle Unterrichtsformen) vorhanden sein.

6.7 Fördermaterialien

Für die Anschaffung der Fördermaterialien und den Aufbau der Förderbibliothek ist für die gesamte Primarschule Alpnach ein jährliches Budget von Fr. 3000.-- einzusetzen.

7 Aufgaben,  Kompetenzen, Verantwortung und Rechte

7.1 Regelklassenlehrperson

Die Regelklassenlehrperson engagiert sich für individualisierenden und differenzierenden Unterricht sowie für eine lernzielorientierte Beurteilung.

Sie trägt die Hauptverantwortung für die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse. Für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf stehen ihr zusätzliche Fachperso-nen zur Verfügung.

Sie übernimmt gemeinsam mit der SHP bei Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lern-zielen in diesen Fächern die Verantwortung.

Bei auftauchenden Schwierigkeiten oder Fragen der besonderen Förderung nimmt sie früh-zeitig mit der SHP Kontakt auf.

Sie plant und gestaltet in Zusammenarbeit mit der SHP die Kontakte mit den Erziehungsbe-rechtigten, dem Lernenden sowie eventuell mit beigezogenen Fachpersonen.

Sie überprüft gemeinsam mit der SHP periodisch die Wirkung der Fördermassnahmen. Bei Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen werden wöchentliche Kurzgespräche mit der SHP geführt.

Sie führt wöchentlich eine Besprechung mit der SHP. Die Regelklassenlehrperson ist im Rahmen der Klassenlehrerstunde für den Mehraufwand entlastet.

7.2 SHP

Sie unterstützt und fördert Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten.

Sie koordiniert, unterstützt und fördert die Zusammenarbeit mit allen an der integrativen Förderung Beteiligten.

Bei Standortgesprächen macht die mit der KLP ab, wer von beiden die Leitung des Gespräches übernimmt, und wer das Kurzprotokoll schreibt (Anhang 5: Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs). 

Sie erstellt, wenn nötig zusammen mit der KLP, die individuelle Lernzielanpassung.

Sie plant und vereinbart mit der beteiligten KLP die notwendigen Fördermassnahmen und stellt die zur Förderung notwendigen Materialien zur Verfügung.

Sie führt wöchentlich eine Besprechung mit der KLP. Sie wird dafür mit ½ Lektion pro Klasse entschädigt.

Sie evaluiert zusammen mit allen Beteiligten durch regelmässige Auswertungen der durchgeführten Massnahmen die IF (in der Regel am Ende eines Semesters).

Sie dokumentiert anhand der Förderpläne und Lernberichte den Verlauf der schulischen Entwicklung der einzelnen Lernenden im Bereich der individuellen Lernziele und schreibt den Lernbericht für das Zeugnis (ab 4. Klasse) oder das Beurteilungsgespräch (1.-3. Klasse).

Sie unterstützt und berät die KLP und das Stufenteam bei Fragen der IF und dem Umgang mit Heterogenität.

Sie kann als Beobachterin einzelner Schülerinnen und Schüler im Unterricht eingesetzt werden.

Sie arbeitet mit verschiedenen Lernformen.

Sie handelt vernetzt und systemorientiert. Sie steht im Kontakt mit externen Fachstellen und übernimmt die SPD-Anmeldungen.

Sie übergibt bei Einigkeit zwischen LP, SHP und Erziehungsberechtigten die Vereinbarun-gen für spezielle Förderung zur Bestätigung an die SL.

Sie wirkt bei der Anstellung neuer SHPs mit.

Zur Erhaltung der Arbeitsqualität und zur Unterstützung der Psychohygiene hat die SHP die Möglichkeit ihre Tätigkeit in Team- oder Einzelsupervision zu überprüfen. Die Supervision wird bei Bedarf beim Schulrat beantragt.

Die IF-Unterlagen werden den Schulakten beigelegt und von der Gemeinde archiviert.

7.3 DaZ-Lehrperson

Sie ist beim Erstgespräch mit der neuzugezogenen fremdsprachigen Familie anwesend. Sie sorgt dafür, dass die Eltern und das Kind alle nötigen Erstinformationen zum Schulbetrieb erhalten. 

Sie wirkt als Kommunikationsvermittlerin zwischen SchülerIn, Eltern und KLP.

Sie übernimmt die Ersteinstufung eines neu zugezogenen fremdsprachigen Kindes und betreut dieses Kind während ihrer Unterrichtszeit, bis der Übertritt in die Regelklasse sinnvoll und gut vorbereitet ist (ca. 2 Wochen).

Sie führt eine Dolmetscherliste mit Anmerkungen zur gemeinsamen Zusammenarbeit.

Ihr wird eine Wochenlektion für bilaterale Absprachen, Sitzungen, Arbeiten (bei 40-60%-Pensum) zugesprochen.

Sie führt mindestens alle zwei Jahre einen Elternabend durch.

Sie gibt jeweils anfangs Kalenderjahr eine Einschätzung der SuS anhand des Stufenbeur-teilungsbogens ab (z.H. Elterngespräch).

Sie nimmt auf Wunsch der KLP an Elterngesprächen teil.

Sie arbeitet mit den KLP und den SHP zusammen.

Sie kann bei langanhaltenden disziplinarischen Schwierigkeiten eines Kindes nach Absprache mit der SL den DaZ-Unterricht abbrechen. 

Ihre Hauptaufgabe ist der systematische Sprachaufbau eines fremdsprachigen Kindes.

Sie ist an der kantonalen Entwicklung des DaZ-Unterrichts interessiert. Sie nimmt an kantonalen Sitzungen teil. 

7.4 Stufe

Die Stufe trägt die ISF mit und setzt nach Bedarf Stufensitzungen für Fallbesprechungen, Unterrichtsentwicklung und Planung der Zusammenarbeit ein. Sie berät in besonderen Fällen gemeinsam die Zuweisung und unterstützt die Umsetzung. 

7.5 Stufenleitung

Sie steuert die stufeninternen Prozesse in Richtung integrativer Schule mittels externen oder internen Weiterbildungen, Sitzungen und Gesprächen.

Sie unterstützt die SHP beim Aufbau von guten Arbeitsbedingungen und moderiert Konflikte.

Sie ist besorgt, dass die Befindlichkeit der LP und der SHP in der komplexen Zusammen-arbeit immer wieder thematisiert wird und die nötigen Konsequenzen umgesetzt werden. 

7.6 Schulleitung

Die Schulleitung beantragt den Pensenpool für IF.

Sie beaufsichtigt die Umsetzung des Konzepts und erarbeitet mit der Stufe und der SHP die Verteilung des SHP-Pensenpools und die Einteilung der Kinder in die verschiedenen Klassen. 

Sie koordiniert und genehmigt den Einsatz- und Stundenplan der SHP.

Sie verwaltet eine Übersicht der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit spezieller Förderung und aktualisiert wenn nötig mit der Stufe die Vorlagen für Formulare und Berichte.

Sie erteilt im Einverständnis mit den Erziehungsberechtigten und der LP die Bewilligungen für die Förderarten: 3.2, 3.4, 3.5 und 3.6.

Sie hebt auf Antrag ILZ auf.

Sie initiiert die Evaluation der IF.

Sie ist mitverantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit über die IF.

7.7 Schulrat

Der Schulrat sorgt für integrationsfördernde Rahmenbedingungen (Anstellungsbedingungen, Pensen, Schulungsräume, Material, Weiterbildung usw.).

Er beantragt die Anstellung der SHP zu Handen des Einwohnergemeinderates.

Er beantragt dem Einwohnergemeinderat den Pensenpool der SHP aufgrund der Anträge der SL.

Er ist Rekursinstanz bei Uneinigkeit bezüglich ILZ. Er ist Beschwerdeinstanz gemäss Art. 80 Abs. 1 des Schulgesetzes.

7.8 Erziehungsberechtigte

Sie haben Anrecht auf Information und Partizipation.

Sie sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die getroffenen Fördermassnahmen zu unterstützen.

Sie werden bei der Planung und Einsetzung der IF beigezogen und beteiligen sich am Entscheidungsprozess.

7.9 Schülerinnen und Schüler

Sie werden alters- und entwicklungsentsprechend in den Entscheidungsprozess bezüglich Fördermassnahmen einbezogen.

Sie nehmen in der Regel an den Beurteilungs- und Standortgesprächen teil.

Anhang

Anhang 1: 
Fördervereinbarungsformular

Anhang 2: 
Formular zur Aufhebung der ILZ

Anhang 3: 
Zeugnisformular bei ILZ

Anhang 4: 
Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP

Anhang 5: 
Kurzprotokoll des schulischen Standortgesprächs

        SHP














Schulexterne


Fachstellen








Schuldienste





Schulleitung





Lehrperson





Schulsozial-arbeit


























PAGE  
12

